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Niedersächsisches Gesetz 

über den Brandschutz 

und die Hilfeleistung der Feuerwehr 

(Niedersächsisches Brandschutzgesetz - NBrandSchG) 

Vom 18. Juli 2012 (Auszug) 

 

§ 32 

Entgeltfortzahlung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) 1 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die als Arbeitnehmerinnen oder 

Arbeitnehmer oder zur Ausbildung beschäftigt sind, ist für die Dauer einer Freistellung 

nach § 12 Abs. 3 das Arbeitsentgelt, das sie ohne Teilnahme am Feuerwehrdienst bei 

regelmäßiger Arbeitsleistung erhalten hätten, von ihrem Arbeitgeber fortzuzahlen. 
2 Ferner ist solchen Mitgliedern während einer Arbeitsunfähigkeit, die auf den 

Feuerwehrdienst zurückzuführen ist, von ihrem Arbeitgeber für die Dauer von bis zu 

sechs Wochen das Arbeitsentgelt fortzuzahlen, das sie bei regelmäßiger Arbeitsleistung 

erhalten hätten, auch wenn sich aus gesetzlichen, tarif- oder arbeitsvertraglichen 
Regelungen eine geringere Entgeltfortzahlungsverpflichtung ergeben würde. 

(2) 1 Die Gemeinde hat privaten Arbeitgebern auf Antrag das nach Absatz 1 Satz 1 

fortgezahlte Arbeitsentgelt und die Arbeitgeberanteile der Beiträge zur Sozialversicherung 

und zur Bundesagentur für Arbeit zu erstatten. 2 Dasselbe gilt hinsichtlich des 

Arbeitsentgelts, das während einer Arbeitsunfähigkeit nach Absatz 1 Satz 2 fortgezahlt 

worden ist. 3 Der Erstattungsanspruch des privaten Arbeitgebers besteht nicht, soweit 

ihm nach anderen gesetzlichen Bestimmungen ein Erstattungsanspruch gegen Dritte 

zusteht. 4 Liegt ein Versicherungsfall im Sinne der gesetzlichen Unfallversicherung vor, so 

trifft die Verpflichtung nach Satz 2 den zuständigen Versicherungsträger. 5 Die dem 

Versicherungsträger dadurch entstehenden Kosten werden im Rahmen der von ihm 
erhobenen Umlage gedeckt. 

§ 33 

Entschädigung für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) 1 Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr haben Anspruch auf Ersatz von Auslagen 

und auf die Gewährung von Aufwandsentschädigungen nach Maßgabe einer Satzung. 
2 Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die von den Gemeinden oder Landkreisen zu 

Lehrgängen an zentralen Ausbildungseinrichtungen des Landes entsandt werden, 

erhalten vom Land eine Reisekostenvergütung aus den für diesen Zweck veranschlagten 
Landesmitteln nach § 28 Abs. 3. 

(2) 1 Die Gemeinde hat einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr auf Antrag die 

nachgewiesenen Aufwendungen für die Betreuung eines Kindes, welches das 10. 

Lebensjahr nicht vollendet hat, zu ersetzen, soweit diese Aufwendungen notwendig 

waren, weil das Mitglied wegen des Feuerwehrdienstes oder einer auf den 

Feuerwehrdienst zurückzuführenden Erkrankung die Betreuung nicht selbst im 

gewohnten Umfang wahrnehmen konnte. 2 Durch Satzung sind Höchstbeträge 
festzusetzen. 

(3) 1 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren, denen infolge des Feuerwehrdienstes 

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit, die Grundsicherung für Arbeitsuchende, 

Sozialhilfe oder sonstige Unterstützungen oder Bezüge aus öffentlichen Mitteln entgehen, 

hat die Gemeinde auf Antrag die entsprechenden Beträge in voller Höhe zu erstatten. 2 § 

32 Abs. 2 Sätze 4 und 5 gilt entsprechend. 



(4) 1 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr, die weder von Absatz 3 noch von § 32 Abs. 

1 erfasst sind, hat die Gemeinde auf Antrag den infolge des Feuerwehrdienstes 

entstandenen nachgewiesenen Verdienstausfall zu ersetzen. 2 Dies gilt auch bei 

Arbeitsunfähigkeit, die auf den Feuerwehrdienst zurückzuführen ist, jedoch nur für die 

Dauer von höchstens sechs Wochen. 3 Durch Satzung sind Höchstbeträge festzusetzen. 
4 § 32 Abs. 2 Sätze 4 und 5 gilt entsprechend. 

(5) Die Ansprüche nach den Absätzen 1 bis 4 sind nicht übertragbar. 

(6) § 44 NKomVG findet keine Anwendung. 

 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

Vom 17. Dezember 2010 (Auszug) 

 

§ 44 

Entschädigung 

(1) 1 Wer ehrenamtlich tätig ist, hat Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen, einschließlich 

der Aufwendungen für eine Kinderbetreuung, und seines nachgewiesenen 

Verdienstausfalls. 2 Bei Personen, die keinen Anspruch auf Verdienstausfall geltend 

machen können, kann die Entschädigung auch einen angemessenen Pauschalstundensatz 

als Ausgleich von besonderen Nachteilen im Bereich der Haushaltsführung oder im 

sonstigen beruflichen Bereich beinhalten, die durch die ehrenamtliche Tätigkeit 

entstehen. 3 Einzelheiten sind durch Satzung zu regeln. 4 In der Satzung sind die 
Ansprüche auf Höchstbeträge zu begrenzen. 

(2) 1 Ehrenamtlich Tätigen können angemessene Aufwandsentschädigungen nach 

Maßgabe einer Satzung gewährt werden. 2 Wird eine Aufwandsentschädigung gewährt, 

so besteht daneben kein Anspruch auf Ersatz der Auslagen, des Verdienstausfalls und des 

Pauschalstundensatzes; in der Satzung können für Fälle außergewöhnlicher Belastungen 

und für bestimmte Tätigkeiten, deren Ausmaß nicht voraussehbar ist, Ausnahmen 

zugelassen werden. 

(3) Die Ansprüche nach dieser Vorschrift sind nicht übertragbar. 
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